
Anlage FE 3
zur gesonderten und einheitlichen 
Feststellung von Grundlagen für die Einkommens-
besteuerung und die Eigenheimzulage ab 2006

Vom allgemeinen Aufteilungs-
maßstab abweichende Aufteilung in den Zeilen

Finanzamt

Steuernummer

Name der Gesellschaft/Gemeinschaft

Aufteilung Sonderausgaben/
Förderung Wohneigentum
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Zuwendungen, die im Namen der Mitunternehmer oder Betei-
ligten im Kalenderjahr geleistet wurden (lt.beigefügter Nachweise)

für wissenschaftliche, mildtätige und kulturelle Zwecke
(ohne Beträge in den Zeilen 9 bis 15)

von Zeile 3 entfallen auf Einzelzuwendungen von jeweils 
mindestens 25 565 € bei dem einzelnen Beiteiligten

für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke
(ohne Beträge in den Zeilen 9 bis 15)

an politische Parteien (§§ 34 g, 10 b EStG)

an unabhängige Wählervereinigungen (§ 34 g EStG)

in den Vermögensstock einer Stiftung innerhalb des ersten 
Jahres nach Gründung dieser Stiftung

an Stiftungen (ohne Beträge in Zeile 9)

für gemeinnützige Zwecke i. S. d. Anlage 1 zu § 48 Abs. 2
EStDV, Abschnitt B Nr. 4

für gemeinnützige Zwecke die nicht nach § 10 b Abs. 1
Satz 1 EStG begünstigt sind

für wissenschaftliche, mildtätige und kulturelle Zwecke

von Zeile 13 entfallen auf Einzelzuwendungen von
jeweils mindestens 25 565 € bei dem einzelnen 
Beteiligten

für andere Zwecke

Summe der Umsätze, Löhne und Gehälter im Kalenderjahr

Renten (Ertragsanteil) und dauernde Lasten

Förderung des Wohneigentums / Eigenheimzulage

Steuerbegünstigung nach
§ 10 e Abs. 1 bis 5 EStG, § 15 b BerlinFG

§ 10 e Abs. 6 EStG, 
Schutzbaugesetz, § 7 Fördergebietsgesetz

§ 10 f EStG / § 10 h EStG

Bemessungsgrundlage für die Eigenheimzulage

Bemessungsgrundlage nach § 10 e Abs. 1 oder 2 EStG
(§ 34 f Abs. 4 EStG)

In Zeile 24 enthaltene Bemessungsgrundlage für die ökologische 
Zusatzförderung

Miteigentumsanteil

Erhaltungsaufwendungen nach § 10 i EStG

nachrichtlich:
Vorkostenpauschale nach § 10 i EStG
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lfd. Nr. des Beteiligten

Name des Beteiligten
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Zuwendungen, die im Namen der Mitunternehmer oder Betei-
ligten im Kalenderjahr geleistet wurden (lt.beigefügter Nachweise)

für wissenschaftliche, mildtätige und kulturelle Zwecke
(ohne Beträge in den Zeilen 9 bis 15)

von Zeile 3 entfallen auf Einzelzuwendungen von jeweils 
mindestens 25 565 € bei dem einzelnen Beiteiligten

für kirchliche, religiöse und gemeinnützige Zwecke
(ohne Beträge in den Zeilen 9 bis 15)

an politische Parteien (§§ 34 g, 10 b EStG)

an unabhängige Wählervereinigungen (§ 34 g EStG)

in den Vermögensstock einer Stiftung innerhalb des ersten 
Jahres nach Gründung dieser Stiftung

an Stiftungen (ohne Beträge in Zeile 9)

für gemeinnützige Zwecke i. S. d. Anlage 1 zu § 48 Abs. 2
EStDV, Abschnitt B Nr. 4

für gemeinnützige Zwecke die nicht nach § 10 b Abs. 1
Satz 1 EStG begünstigt sind

für wissenschaftliche, mildtätige und kulturelle Zwecke

von Zeile 13 entfallen auf Einzelzuwendungen von
jeweils mindestens 25 565 € bei dem einzelnen 
Beteiligten

für andere Zwecke

Summe der Umsätze, Löhne und Gehälter im Kalenderjahr

Renten (Ertragsanteil) und dauernde Lasten

Förderung des Wohneigentums / Eigenheimzulage

Steuerbegünstigung nach
§ 10 e Abs. 1 bis 5 EStG, § 15 b BerlinFG

§ 10 e Abs. 6 EStG, 
Schutzbaugesetz, § 7 Fördergebietsgesetz

§ 10 f EStG / § 10 h EStG

Bemessungsgrundlage für die Eigenheimzulage

Bemessungsgrundlage nach § 10 e Abs. 1 oder 2 EStG
(§ 34 f Abs. 4 EStG)

In Zeile 24 enthaltene Bemessungsgrundlage für die ökologische 
Zusatzförderung

Miteigentumsanteil

Erhaltungsaufwendungen nach § 10 i EStG

nachrichtlich:
Vorkostenpauschale nach § 10 i EStG

Nur vom Finanzamt auszufüllen

Diese Anlage ist Bestandteil des
Feststellungsbescheids für 2006

Stempel des Finanzamts

1 Die Summenspalte ist nur in der ersten Anlage FE 3 auszufüllen.


